
 

Beschluss 
betreffend die Gewährung eines Verpflichtungskredits für die Realisierung 
eines unterirdischen Magazins im Rahmen des Umzugs der Mediathek 
Wallis in Sitten ins Zeughausareal  
 
vom 7. Juni 2006 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Wallis 
 
 
eingesehen die Artikel 31 Absatz 3 Ziffer 2 und 42 Absatz 4 der Kantonsverfassung; 
eingesehen die Artikel 32 und 33 des Kulturförderungsgesetzes vom 15. November 1996; 
auf Antrag des Staatsrates,  
 
 
beschliesst: 
 
 
Art. 1 
Für die Verwirklichung eines unterirdischen Magazins gemäss den Normen des 
Kulturgüterschutzes (KGS) für die Bedürfnisse der Mediathek Wallis in Sitten wird dem 
Staatsrat ein Verpflichtungskredit von 5’015'300 Franken zur Verfügung gestellt. 
 
Art. 2 
Der Staatsrat ist befugt, allfällige Nachtragskredite infolge der Teuerung der Baukosten, die 
durch den Baupreisindex bestimmt wird, zu gewähren. Der Kostenvoranschlag wird aufgrund 
des Baukostenindexes der Stadt Zürich vom April 2005 erstellt. 
 
Art. 3 
1 Der Staatsrat, durch das Departement für Verkehr, Bau und Umwelt und das Departement 
für Erziehung, Kultur und Sport, wird mit der Ausführung des vorliegenden Beschlusses 
betraut. 
2 Der vorliegende Beschluss betrifft ordentliche Ausgaben und untersteht deshalb nicht dem 
fakultativen Referendum. Er tritt sofort in Kraft. 
 
 
So beschlossen im Grossen Rat in Sitten, den 7. Juni 2006. 
 

Der Präsident des Grossen Rates: Albert Bétrisey 
Der Chef des Parlamentsdienstes: Claude Bumann 
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